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DIREKTVERTRÄGE ZWISCHEN
KRANKENKASSEN UND INDUSTRIE
Rabattverträge, Geld-zurück-Garantien u.a.

Rabatte für Arzneimittel sind in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) nichts Neues.* Das GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz (GKV-WSG), das am 1. April 2007 in
Kraft getreten ist, verpflichtet jetzt aber die Apotheken, Pa-
ckungen der Rabattpartner der jeweiligen Kasse abzugeben,
wenn der Arzt eine Substitution nicht ausdrücklich ausge-
schlossen hat. Inzwischen beträgt der Anteil rabattierter Arz-
neimittel am Generikamarkt der GKV 36%, das heißt, für je-
des dritte abgegebene Präparat besteht ein Rabattvertrag.1
Zum einen handelt es sich dabei um Preisnachlässe für einzel-
ne Wirkstoffe. Solche Vereinbarungen hat beispielsweise die
AOK getroffen.2 Da sie zunächst eher kleineren Anbietern
den Zuschlag erteilt hat – die drei großen Generikafirmen He-
xal, Ratiopharm und Stada hatten sich an den Ausschreibun-
gen erst gar nicht beteiligt3 –, kam es vor allem in der An-
fangszeit zu Lieferschwierigkeiten. Andere Kassen haben sich
für Verträge entschieden, bei denen sie das ganze Sortiment
eines oder mehrerer Hersteller einkaufen, darunter in der Re-
gel einer der drei Marktführer. Damit sollen Versorgungseng-
pässe vermieden werden. Da diese drei Generikahersteller aber
nicht unbedingt zu den preisgünstigsten Anbietern gehören,
könnten solche Vereinbarungen die erhoffte Senkung der
Arzneimittelausgaben schmälern: Wenn preiswertere Alterna-
tiven vorliegen, trägt ein Rabatt von einem hohen Preis nichts
zur Kostendämpfung bei. Im Gegenteil kann die bevorzugte
Abgabe eines teuren rabattierten Vertrags-Arzneimittels die
Bilanz für die Kasse belasten.2

Ohnehin wird das Einsparvolumen für die GKV durch
Rabatte als gering eingestuft. Nach Schätzungen eines kriti-
schen Experten dürfte es höchstens 300 Mio.  pro Jahr be-
tragen. Das sind bezogen auf den Generikamarkt der GKV in
Höhe von rund 11 Milliarden  2,8% und bezogen auf die
Arzneimittelkosten der GKV insgesamt (rund 24 Milliar-
den ) 1,3%. Sind an die Abgabe rabattierter Arzneimittel
Zuzahlungsbefreiungen für die Patienten geknüpft, wie sie
beispielsweise die Techniker Krankenkasse ihren Versicherten
verspricht,4 könnte die Bilanz sogar negativ werden.2 Dabei
sind die Kosten, die für Abschluss und Abwicklung solcher
Verträge anfallen, noch gar nicht berücksichtigt.
* Neben einem Apothekenrabatt von derzeit 2,30 , den die Apotheken den Kas-

sen vom Festaufschlag (8,10 ) für verschreibungspflichtige Medikamente ein-
räumen müssen, ist seit 2003 von den Herstellern ein Preisnachlass von 6% des
Herstellerabgabepreises bei Arzneimitteln zu gewähren, für die es keinen Fest-
betrag gibt (Herstellerrabatt). Seit April 2006 wird zudem bei Generika ein
Rabatt in Höhe von 10% des Herstellerabgabepreises erhoben (Generikara-
batt).5

 = Vorsicht: weniger als 5 Jahre im Handel, geringe Erfahrungen.
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